
              

 

Außervillgraten, am 24.07..2008 

 

KUNDMACHUNGKUNDMACHUNGKUNDMACHUNGKUNDMACHUNG    
 

Protokollauszug aus der  
GEMEINDERATSSITZUNG VOM 21.07.2008 

 
 
Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes,  
Gst. 72/1 und 72/2, Ortner Hermann, Außervillgraten 250: 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass im Bereich der Thurntaler Rast eine 
touristische Erweiterung geplant ist. Dafür hat Ortner Hermann, AV 250, die Fläche in Richtung der 
ehemaligen Pistegerätegarage von Duracher Johann, AV 8, angekauft. Für die weiteren Schritte ist 
eine einheitliche Widmung des Bauplatzes notwendig. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 10 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung wegen Befangenheit den 
geänderten Flächenwidmungsplan des staatl. bef. u. beeid. Ziviltechnikers Dr. Mag. Thomas 
Kranebitter, Albin Egger-Straße 10, 9900 Lienz, im Bereich der Gp. 72/1 und 72/2, KG Außervillgraten, 
durch vier Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen. Die Änderung sieht die 
Umwidmung im Bereich der Grundstücke 72/1 und 72/2, KG Außervillgraten, von derzeit Freiland 
und Sonderfläche Gasthaus nach § 41 und 43, beide TROG 2006, in künftig „Sonderfläche 
Berggasthof mit höchstens 5 gewerblich genutzten Chalets im Rahmen des bestehenden 
Gastgewerbebetriebes“ nach § 43.1. TROG 2006, LGBl. 27/2006 vor.  
 
Sollte bis eine Woche nach Ende der Kundmachung keine Stellungnahme von einer hiezu berechtigten 
Person oder Stelle einlangen, beschließt der Gemeinderat ebenfalls mit 10 Ja-Stimmen und einer 
Stimmenthaltung wegen Befangenheit die Erlassung des geänderten Flächenwidmungsplanes für 
obiges Grundstück. 
 
 
Erlassung eines Bebauungsplanes,  
Gste. 247/9 und 247/10, Mühlmann Clemens, Außervillgraten 180: 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass von Mühlmann Clemens, 
Außervillgraten 180, ein Antrag zur Änderung des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes im 
Bereich der Gp. 247/9 und 247/10, KG Außervillgraten, eingebracht wurde. Mühlmann Clemens plant 
den Ausbau des Dachbodens und die Erhöhung des Dachstuhles beim bestehenden Elternhaus. Um 
die gesetzlichen Abstände zu verringern, muss ein allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan 
erlassen werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Entwurf des staatl. bef. u. beeid. Ziviltechnikers Dr. Mag. 
Thomas Kranebitter, Albin Egger-Straße 10, 9900 Lienz über den allgemeinen und ergänzenden 
Bebauungsplan im Bereich der Grundstücke 247/9 und 247/10, KG Außervillgraten, durch vier Wochen 
hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen.  
 
Sollte bis eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist keine Stellungnahme von einer hiezu berechtigten 
Person oder Stelle einlangen, beschließt der Gemeinderat ebenfalls einstimmig die Erlassung des 
allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes für obige Grundstücke. 
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Bringungsgemeinschaft Güterweg Hochkofel – Genehmigung des Gemeindeanteiles – 
Beratung und Beschlussfassung: 
Für den bevorstehenden Wegausbau Unterperfl-Haine hat die Bringungsgemeinschaft Güterweg 
Hochkofl bei der Gemeinde Außervillgraten schriftlich um die Genehmigung des Gemeindeanteiles 
angesucht. 
 
Um die gleichen Voraussetzungen wie bei allen Dauersiedlungsbereichen zu schaffen, wird vom 
Gemeinderat einstimmig der Grundsatzbeschluss gefasst, sich mit 10% Interessentenanteil am Projekt 
Wegausbau Hochkofel zu beteiligen (Berücksichtigung im Haushaltsplan). 
 
 
Auftragsvergaben: 
a) Ankauf Rasenmäher: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Ankauf eines Rasenmähers von der Fa. Wiedemayr 
Landtechnik zum Angebotspreis von € 1.299,65. Die Deckung im Haushaltsplan ist gegeben. 
b) Ankauf Erdcontainer: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Anschaffung der Friedhofstechnik von der Firma Humer 
zum Vorführpreis von € 6.800,00. Die Kosten sind mit dem Rechnungsüberschuss vom letzten Jahr 
abgedeckt. 
c) Gestaltungssoftware für Gemeindezeitung: 
Vom Gemeinderat wird einstimmig der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Gestaltungssoftware für die 
Gemeindezeitung um € 1.560,00 anzukaufen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.  
 
 
Ansuchen um finanzielle Zuwendungen: 
a) Baukostenzuschuss: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Herrn Ortner Franz, Außervillgraten 9, € 389,92 an 
Baukostenzuschuss zu gewähren. 
b) Villgrater Heimatpflegeverein – Unterstützung Kulturprogramm 2008: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dem Villgrater Heimatpflegeverein über den jährlichen 
Vereinsbeitrag hinausgehend keinen zusätzlichen Beitrag für das Kulturprogramm 2008 zu gewähren. 
c) Musikkapelle Außervillgraten – Ankauf einer Klarinette: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Musikkapelle Außervillgraten für den Ankauf der 
Klarinette € 500,00 zu gewähren. 
 
 
Bestellung eines Gemeindevertreters gem. § 24 Stadt- und Ortsbildschutzgesetz: 
Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, diesen Punkt auf die 
Tagesordnung zu setzen und den Bürgermeister Josef Mair und Vize-Bürgermeister Josef Told als 
Gemeindevertreter und Stellvertreter in das Gremium gemäß § 24 des Stadt- und 
Ortsbildschutzgesetzes auf die Dauer von 5 Jahren zu bestellen. 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
Mag. Josef Mair 


